
1 StGB — Besonderer Teil 64

zuhaltende Tatsachen offenbart, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährung oder mit öf
fentlichem Tadel bestraft.

(2) Wer sich von einer Person, der durch 
Gesetz, Arbeitsvertrag oder von einem 
Staats- und Wirtschaftsorgan eine Geheim
haltungspflicht ausdrücklich auferlegt ist, 
durch unlautere Methoden die Offenbarung 
geheimzuhaltender Tatsachen erschleicht 
und dadurch staatliche oder gesellschaftli
che Interessen vorsätzlich gefährdet, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
mit Verurteilung auf Bewährung oder mit 
Geldstrafe bestraft.

(3) Wer durch die Tat staatliche oder 
wirtschaftliche Interessen oder die Sicher
heit der Deutschen Demokratischen Repu
blik erheblich gefährdet, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu acht Jahren oder mit Ver
urteilung auf Bewährung bestraft.

(4) Der Versuch ist strafbar.

§246

Wer fahrlässig entgegen einer ihm durch 
Gesetz, Arbeitsvertrag oder von einem 
Staats- oder Wirtschaftsorgan ausdrücklich 
auferlegten Pflicht geheimzuhaltende Do
kumente oder Gegenstände abhanden kom
men läßt oder für Unbefugte zugänglich 
aufbewahrt oder geheimzuhaltende Tatsa
chen offenbart und dadurch staatliche oder 
wirtschaftliche Interessen oder die Sicher
heit der Deutschen Demokratischen Repu
blik erheblich gefährdet, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe 
oder mit öffentlichem Tadel bestraft.

Bestechung
§247

Wer in Ausübung staatlicher oder wirt
schaftsleitender oder unter Mißbrauch ihm 
ausdrücklich übertragener Befugnisse für 
die pflichtwidrige Bevorzugung eines ande
ren oder für eine sonstige Verletzung sei
ner Dienstpflichten Geschenke oder andere 
Vorteile fordert, sich versprechen läßt oder 
annimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder mit Verurteilung auf Be
währung, Geldstrafe oder mit öffentlichem 
Tadel bestraft.

§248

Wer Geschenke oder andere Vorteile an
bietet, verspricht oder gewährt, um einen 
anderen zu einer Handlung nach § 247 zu 
bestimmen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren oder mit Verurteilung auf Be
währung, Geldstrafe oder mit öffentlichem 
Tadel bestraft.

5. A b s c h n i t t  
Sonstige Straftaten gegen die allgemeine, 

staatliche und öffentliche Ordnung

§249
Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung 

und Sicherheit durch asoziales Verhalten

(1) Wer das gesellschaftliche Zusammen
leben der Bürger oder die öffentliche Ord
nung und Sicherheit beeinträchtigt, indem 
er sich aus Arbeitsscheu einer geregelten 
Arbeit entzieht, obwohl er arbeitsfähig ist, 
wird mit Verurteilung auf Bewährung, 
Haftstrafe oder mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer der Pro
stitution nachgeht oder in sonstiger Weise 
die öffentliche Ordnung und Sicherheit 
durch eine asoziale Lebensweise beein
trächtigt.

(3) In leichten Fällen kann von Maß
nahmen der strafrechtlichen Verantwort
lichkeit abgesehen und auf staatliche Kon- 
troll- und Erziehungsaufsicht erkannt wer
den.

(4) Ist der Täter nach Absatz 1 oder 2 
oder wegen eines Verbrechens bereits be
straft, kann auf Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren erkannt werden.

(5) Zusätzlich kann auf Aufenthaltsbe
schränkung und auf staatliche Kontroll- 
und Erziehungsaufsicht erkannt werden.

§250
Tierquälerei

Wer vorsätzlich ein Tier roh mißhandelt 
oder quält, wird von einem gesellschaft
lichen Organ der Rechtspflege zur Verant
wortung gezogen oder mit öffentlichem Ta
del, Geldstrafe oder mit Verurteilung auf 
Bewährung bestraft.
A n m e r k u n g :

Andere Mißhandlungen von Tieren kön
nen als Ordnungswidrigkeit verfolgt wer
den.


